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Beítrítt der Stadt Gossau zur Charta Lohngleichheít ím öffentlichen Sektor

Die vom Bund erarbeitete Charta fordert den öffentlichen Sektor auf, seine Kompetenzen und seine Part-
nerschaften für die Lohngleichheit der Geschlechter zu nutzen.

Díe rechtlíche und tatsächlíche Gleichstellung von Frau und Mann íst eín Grundprínzíp der Bundes-
verfassung und eín Grundwert der schweizerischen Gesellschaft. Dem öffentlichen Sektor kommt in
der Förderung der beruflichen Gleichstellung eine Vorbildfunktion zu.

Um dieser Vorbildfunktion Nachdruck zu verleihen, hat der Bundesrat die Charta zur Lohngleíchheít ím
őffentlíchen Sektor Ianciert. Die Charta zur Lohngleichheit im öffentlichen Sektor bekräftigt die Entschlos-
senheit, den verfassungsmässigen Grundsatz des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit umzusetzen. Sie
manifestiert den Willen von Bund, Kantonen und Gemeinden, sich aIs Arbeitgebende bei Ausschreibungen
im öffentlichen Beschaffungswesen oder aIs Subventionsorgane für die Lohngleichheit einzusetzen.

Gestützt auf diese Charta setzen sich die Unterzeichnenden für folgende Anliegen ein:

1. Sensibilisierung für das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG) bei ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Lohnfestsetzung und Funktionsbewertung, die Rekrutie-
rung, Ausbildung und berufliche Förderung zuständig sind.

2. Regelmässige Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit in der öffentlichen Verwaltung nach
anerkannten Standards.

3. Förderung einer regelmässigen Überprí]fung der Einhaltung der Lohngleichheit nach anerkannten
Standards in den der öffentlichen Hand nahestehenden Körperschaften.

4. Einhaltung der Lohngleichheit im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- und/oder Subventionswe-
sens durch die Einführung von Kontrollmechanismen.

5. Information über die konkreten Ergebnisse dieses Engagements, insbesondere durch die Teilnahme
am Monitoring des Eidgenössischen Büгos für die Gleichstellung von Frau und Mann.

Um das Engagement zu vereinfachen, stellt das Eidgenössische Büгo für die Gleichstellung von Frau und
Mann EBG den Unterzeichnenden dieser Charta unter www.gleichstellung-schweiz.ch eine Internetplattform
bereit, auf der a11en Venиaltungen Informationen und Instrumente zur Verfügung stehen.

Im Zusammenhang mit dieser Charta bitte ich den Stadtrat um die Beantwortung der nachfolgenden
Fragen. Vielen Dank.

a) Weshalb íst der Stadtrat der Charta fűr Lohngleíchheit — anders aIs etwa díe Stadt Wí1— noch
nícht beígetreten? Wíe steht der Stadtrat zu eínem Charta-Beítrítt und dazu, deren Zíe1e in der
Verwaltung, ín den der őffentlíchen Hand nahestehenden Kőrperschaften und im őffentlíchen
Beschaffungswesen umzusetzen?

b) Ist der Stadtrat bereit, bis Mítte 2018 eínen Umsetzungsplan fűr díe nächsten dreí Jahre vorzu-
Iegen, um díe ín der Charta dargelegten Zíelsetzungen zu verwírklíchen?

c) Ist der Stadtrat wíllens, dem Parlament űber díe erzíelten Fortschrítte bei der Umsetzung der
Charta jährlích Berícht zu erstatten?

Gossau, 03.03.2018 Monika Gähwiler-Brändle
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